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„Wahre Energie, dauernde Tatkraft, das ist nur die, die sich
paart mit Gerechtigkeit und mit einer richtigen Schätzung des
Menschentums, denn unser Herrgott hat die Menschen ge-
schaffen nach seinem Ebenbilde, mit den psychologischen
Eigenschaften, mit den Gefühlsregungen, die ihnen nun einmal
angeboren sind, und er hat sie nicht geschaffen nach den Be-
dürfnissen einer wechselnden Politik der Bürokratie oder nach
den Anforderungen eines besinnungslosen Chauvinismus.“1

A. Einführung

Albert Hänel war einer der großen Staatsrechtslehrer des deutschenKaiserreiches.
Als Streiter für Konstitutionalismus, Parlamentarismus, für Freiheitsrechte und
Gleichberechtigung, für kommunale Selbstverwaltung und Selbstbestimmung kann
er als Wegbereiter der Demokratisierung gelten. Als Antipode Paul Labands griff er
die herrschende Staatsrechtslehre an und beeinflusste dabei eine ganze Reihe jün-
gerer Staatsrechtswissenschaftler. Hänel hatte dabei nicht nur Einfluss auf die
Ausgestaltung des deutschen Staates und die Etablierung der Staatsrechtswissen-
schaft als neues Teilgebiet im Kanon der Rechtswissenschaft des deutschen Kai-
serreiches, sondern konnte über seine Arbeit auch Einfluss auf die Ausgestaltung des
Staatsrechts selbst gewinnen. Sein Werk hält so auch für die staatsrechtliche Wei-
terentwicklung in den deutschen Nachfolgestaaten fruchtbare Anregungen bereit. Im
Spannungsfeld von Souveränität, Kompetenz und Hegemonie ist Hänel eine we-
sentliche Vertiefung der Bundesstaatstheorie zu verdanken. Als Kritiker des Gerber-
Laband-Positivismus trat er für die Einbeziehung von historischen, gesellschaftli-
chen und sozialen Komponenten in das Staatsrecht ein und entwickelte darauf
aufbauend eine eigene Staatskonzeption. Vehement wandte er sich gegen die Lehre
vom doppelten Gesetzesbegriff. Trotz logisch-deduktiven Vorgehens begründete die
Berücksichtigung nichtjuristischer Komponenten2 eine gewisse fachliche Außen-
seiterrolle, welche als materiale Staatsrechtslehre bekannt werden sollte.3 Hänels
Theorien haben ihre Bedeutung auch über seinen Tod hinaus behalten. Diese Fort-
geltung kann dabei freilich nur punktuell sein. Trotz des Verlustes der zeitgenössi-
schen Brisanz eröffnet sich ein Blick auf die erste Phase der modernen Staats-
rechtswissenschaft. Im Widerstreit verschiedener methodischer Ansätze wurden die
juristischen Grundlagen für die heutige Arbeitsweise und das heutige Verständnis
entwickelt. Der Blick der Arbeit ist in die Vergangenheit gerichtet, offenbart dabei

1 Hänel, RT-Prot., X, 1, 1898/1900, 1, S. 933 f.
2 Stern, Staatsrecht I, S. 8.
3 So bereits im Titel bei Vitzthum, Linksliberale Politik und materiale Staatsrechtslehre,

Freiburg/München 1971; Stolleis, Öffentliches Recht II, S. 355.



abermanchen fruchtbarenGedanken, dessen Berücksichtigung auch einenMehrwert
für die Gegenwart und Zukunft bereithält.

Am 12. Mai 2018 jährte sich zum einhundertstenMal der Todestag Albert Hänels.
Dies ist Grund genug, sich aus den Reihen der Christiana Albertina zu Kiel an einer
Würdigung von Leben und Schaffen des Rechtsgelehrten und liberalen Politikers zu
versuchen. Kaum ein Professor hat länger die Geschicke der nördlichsten deutschen
Universität mitbestimmt. Als Kieler Ordinarius nahm er lebhaft Anteil an der
Schleswig-Holstein-Frage, im Spannungsfeld gegenüber Dänemark und später
Preußen. Er konzeptualisierte die Einheit des neuen Staates und bemühte sich um die
Implementierung von Freiheitsrechten. Sein Entwurf der kommunalen Selbstver-
waltung ist zu einer Grundlage des modernen Staatsverständnisses geworden. Als
linksliberaler und aufgeklärter Politiker hatte er sich nicht nur der institutionellen
Ausgestaltung des Verfassungsstaates verschrieben. Neben seinem Einsatz für den
Konstitutionalismus trat er auf Reichsebene auch als Garant parlamentarischer
Rechte auf und setzte sich für Freiheitsrechte ein. Besonders hervorzuheben ist sein
Engagement für die Rechte von Juden während des Berliner Antisemitismusstreits.
Der umstrittenen Frage nach der rechtlichen Gleichstellung im neuen Kaiserreich
ging ein langanhaltender und wechselhafter Prozess preußischer Sondergesetze für
Juden voraus. Durch den Rückgriff auf altliberale Traditionen und geprägt durch
aufgeklärte vormärzliche Ideale stellte sich Hänel den reaktionären Bestrebungen
des aufkommenden Antisemitismus entgegen. Sein Eingreifen in den Berliner An-
tisemitismusstreit durch die so genannte „Interpellation Hänel“ markiert den vor-
läufigen Endpunkt des über sechs Jahrzehnte andauernden rechtlichen Emanzipa-
tionsprozesses, als die parlamentarischen Institutionen des Kaiserreichs einen neuen
ungeahnten Angriff durch einen zunehmend politisch motivierten Antisemitismus
erfuhren.

Die vorliegende Arbeit sucht durch die Beschäftigung mit demWirken undWerk
Albert Hänels die Frage nach seiner Bedeutung für den Liberalismus und für die
deutsche Staatsrechtswissenschaft zu beantworten. Durch die Verknüpfung von
Leben und Werk Hänels vereint die Untersuchung biographische, politische, rechts-
und staatstheoretische sowie rechtshistorische Aspekte.
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B. Quellenlage, Forschungsstand und Methodik

Die Darstellung beginnt mit der biographischen und politischen Betrachtung
Albert Hänels. Neben seinem Werdegang gilt es, die Bedeutung seiner politischen
Positionen und der Interpellation Hänel sowie seine Rolle im Liberalismus des
Kaiserreichs herauszuarbeiten. Im zweiten Schritt folgt eine Betrachtung rechts-
wissenschaftlicher, insbesondere staatsrechtlicher Fragestellungen, die in der Aus-
wertung seines Gesamtwerkes münden.

Die ersten Abschnitte widmen sich der Darstellung Albert Hänels im Rahmen
einer persönlichen und politischen Biographie. Aufgrund der oben bereits ange-
deuteten Synthese zwischen politischem und wissenschaftlichem Wirken Hänels
bedingen sich diese Teile gegenseitig undweisen erheblicheÜberschneidungspunkte
auf. Die Kapitel sind daher durchlässig und wechselseitig aufeinander bezogen. Die
Beschäftigung mit der Person Albert Hänels soll ein präzises Bild von seiner Per-
sönlichkeit und seinem politischen Wirken zeichnen. Das heutige Wissen über den
privaten Hänel verdanken wir in großen Teilen der zeitgenössischen Würdigung
durch die Kollegen seiner Kieler Fakultät.1 Hänels erhaltene Reden und Veröffent-
lichungen aus dem politischen und universitären Umfeld bieten dabei ebenfalls
Einblicke in seine Persönlichkeit. Hier zahlt sich erstmals auch die vollständige
Auswertung aller seiner gehaltenen parlamentarischen Reden aus, die neue Er-
kenntnisse bezüglich Hänels weltanschaulicher Wahrnehmung bietet. Neben ande-
ren kürzeren Abhandlungen2 ist dieWürdigungHänels anlässlich des 350. Jubiläums
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel3 besonders hervorzuheben, da diese
zeigt, dass sich die Wertschätzung seiner Person auch bis in das heutige Kollegium
hinein erhalten hat. Die Auseinandersetzung mit Hänel weist eine gewisse Konti-
nuität auf, erfolgt dabei aber in größeren zeitlichenAbständen. Diewissenschaftliche
Beschäftigung mit Hänel ist insgesamt also ein überwiegend sporadischer Prozess,
der oft auch nur punktuelle Teilgebiete berücksichtigt. Die Ausführungen erschöpfen

1 Festgabe der Kieler Juristen-Fakultät ihrem hochverehrten Senior Albert Hänel darge-
bracht zum fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum, Kiel/Leipzig 1907; Baumgarten/Jellinek/Liep-
mann, Albert Hänel. Drei akademische Reden zu seinem Gedächtnis, Kiel 1919; Jellinek,
ZSHG 49 (1919), 344–356.

2 Rinken, Albert Hänel (1833–1918), in: Staatsrechtslehrer des 20. Jahrhunderts, 2. Auf-
lage, Berlin 2018, S. 3–20 bzw. als Zweitveröffentlichung Rinken, Albert Hänel (1833–1918)
Wegbereiter des Verfassungsdenkens, in: Demokratie als Organisationsform der Bürgerge-
sellschaft, Baden-Baden 2020, S. 117–133.

3 Kielmansegg, Albert Hänel. Rechtswissenschaft und Liberalismus im Kaiserreich, in:
350 Jahre Rechtswissenschaftliche Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Tü-
bingen 2018, S. 145–163.




